
                                              nein

                                                      ja

                    ja

         nein                                   nein                    ja

                    nein Zuständigkeit: 

               ja                       ja

Zuständigkeit:

                   ja Kreis Hrzgt. Lauenburg; Bauaufsicht

(Bauantragsverfahren)

               nein

Zuständigkeit:                                   nein Zuständigkeit:

Gibt es eine Baumschutzsatzung?                ja

Ist der Baum darüber geschützt?

Zuständigkeit:

             nein

 

es bedarf keiner Genehmigung

Aber: Maßnahmen sind nur von 

Oktober bis Februar erlaubt!

Zuständigkeiten für Ausnahmegenehmigungen von Schutzmaßnahmen an Bäumen außerhalb von Wald- und Naturschutzgebieten

Ist der Baum ortsbildprägend oder 

landschaftsbestimmend (z.B. 2 m 

Stammumfang in 1 m Höhe, 

Überhälter in einem Knick)? Hat die Fällung des Baumes einen 

Bezug zu einem Bauvorhaben?

Untere Naturschutzbehörde (beim 

Kreis Hrzgt. Lauenburg)

Amt Hohe Elbgeest, Bauamt 

(Bauplanung)

Amt Hohe Elbgeest, Bauamt 

(Natur- und Umweltschutz)

Steht der Baum auf einem privaten 

Grundstück und seine Krone oder 

Wurzeln reichen in den öffentlichen 

Bereich hinein?

Amt Hohe Elbgeest, Ordnungsamt 

(Gefahrenabwehr nach LVwG)

Ist der Baum in einem B-Plan erfasst 

und damit geschützt?

Steht der Baum auf einem öffentlichen 

Grundstück?

Geht hiervon eine akute oder konkrete 

Gefahr für die Allgemeinheit aus (und 

nicht nur für einige wenige Personen, 

z.B. Nachbarn oder Eigentümer)?
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